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Sanitätsdienstausbildung
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Sanitätsdienstausbildung

Rechtsfragen

Stand Oktober 2007

Lehrrettungsassistent Helmut Berghaus

Ziele 

· Den Teilnehmern sind die rechtlichen Grundlagen zu vermitteln, unter denen sie als Rettungshelfer und Sanitätshelfer tätig sind.
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Themenübersicht 

· Schutzbekleidung im Rettungsdienst

· Dienstbekleidungsordnung DRK

· Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB)

· Fahrlässige Körperverletzung (§ 230 StGB)

· Pflichten des Geschäftsführers bei Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 677 BGB)

· Schadenersatzpflicht (§ 823 BGB)

· Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr (§ 680 BGB)

Weiter mit Themenübersicht (2)

· Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NW)

· Rechtfertigender Notstand („Notkompetenz, § 34 StGB)

· Psych KG

· „Verletzung von Privatgeheimnissen“ – Schweigepflicht (§ 203 StGB)

· Sonder- und Wegerecht im Rettungsdienst 
(§ 35 und 38 StVO)

Weiter mit Themenübersicht (3)

· Transportzielhierarchie

· Transportverweigerung bzw. Mitfahrtverweigerung

· Medizinprodukte- Gesetz (MPG) – MPBetreibV

· Führen eines Patientenprotokolls

Schutzbekleidung im Rettungsdienst

GUV-Regel (GUV R 2106)

Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen im Rettungsdienst

Dienstbekleidungsordnung DRK

Voraussetzungen zum Tragen von Dienstkleidung

· Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz bzw. Zugehörigkeit zu einer Rot-kreuz-Gemeinschaft

· Erfüllung eines dienstlichen Auftrags bzw. besondere Genehmigung

· Erste-Hilfe-Grundausbildung oder Erste-Hilfe-Training, die nicht länger als 2 Jahre zurückliegen oder höherwertige Ausbildung

· Mitführen eines gültigen Rotkreuz-Ausweises

Unterlassene Hilfeleistung 

(§ 323 c StGB)

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr oder ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Abgrenzungen

Fahrlässigkeit 

=> entschuldbarer Fehler, verkehrsübliche Vorsicht wurde außer acht gelassen.

Grobe Fahrlässigkeit 

=> nicht entschuldbarer Fehler, Fehler darf nicht passieren.

Vorsatz 

=> Die Handlung ist beabsichtigt 

Fahrlässige Körperverletzung 

(§ 230 StGB)

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Rechtsprechung des BGH: Jeder nicht ganz unerhebliche Heileingriff erfüllt den Tatbestand einer Körperverletzung.

Pflichten des Geschäftsführers bei Geschäftsführung ohne Auftrag 

(§ 677 BGB)

Wer einen anderen versorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mitmaßlichen Willen es erfordert.

Schadenersatzpflicht (§ 823 BGB)

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, ... eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr (§ 680 BGB) 

Bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr, so hat der Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NW)

Auszug

§ 4 Besetzung von Krankenkraftwagen und Luftfahrzeugen

§ 2 Notfallrettung und Krankentransport

§ 5 Verhalten des Personals

§ 7 Einrichtungen des Rettungsdienstes

Rechtfertigender Notstand („Notkompetenz, § 34 StGB)

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.

Psych KG

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)

§ 11 Voraussetzungen der Unterbringung

§ 14 Sofortige Unterbringung

„Verletzung von Privatgeheimnissen“ – Schweigepflicht 

(§ 203 StGB)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs ... anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) ... Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich ...

Sonder- und Wegerecht im Rettungsdienst 
(§ 35 und 38 StVO)
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Transportzielhierarchie

Patient


Arzt



Rettungsdienstpersonal

Geeignetes und nächstgelegenes Krankenhaus anfahren

Transportverweigerung bzw. Mitfahrtverweigerung

· Patienten über die Gefahren seines Zustandes belehren

· Darauf hinweisen, dass der Patient umgehend einen Arzt aufsuchen soll

· Darauf hinweisen, dass der Patient eigenverantwortlich handelt.

· Höflich auftreten und dokumentieren.

Medizinprodukte- Gesetz (MPG) – MPBetreibV

· Pflichten des Betreibers

· Pflichten der Anwender

· Aktive Medizinprodukte

· Besonderheiten für Anlage 1 und Anlage 2 Geräte
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Führen eines Patientenprotokolls

 Finale 

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit!
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